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Liebe Mitglieder der Centrale für GmbH!

Diesen Monat werden voraussichtlich die neuen Erb-
schaftsteuerrichtlinien verabschiedet. In unserem Thema
des Monats geben wir Ihnen einen Überblick über Rege-
lungen des Richtlinien-Entwurfs, die von den bisherigen
Erlassen der Finanzverwaltung abweichen. Man hört
außerdem, dass der neue Umwandlungssteuer-Erlass
ebenfalls im Dezember im BStBl. veröffentlicht werden
soll. Wir werden Sie in unserem nächsten Rundbrief über
dessen Inhalte näher informieren.

Allen unseren Mitgliedern wünschen wir sehr herzlich ei-
ne schöne Adventszeit und geruhsame Feiertage.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Rufen Sie uns doch
einfach an,Tel.: 0221/93738-571 (Frau Hantke), schicken
uns ein Fax: 0221/93738-954 oder eine E-Mail: centra-
le@otto-schmidt.de.

Für heute verbleiben wir mit den besten Grüßen,
Ihre CENTRALE FÜR GMBH Dr. Otto Schmidt
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Urteile zur GmbH

Strafbarkeit der Organe bei eigennützi-
gem Handeln in der Unternehmenskrise
(Untreue und Bankrott)

Der BGH hat mit Beschlüssen v. 30. 8. 2011 (3 StR
228/11) und v. 15. 9. 2011 (3 StR 118/11) zur Strafbarkeit
von Vermögensverfügungen des Geschäftsführers zu
Lasten der GmbH Stellung genommen.

– Im Verfahren v. 30. 8. 2011 (3 StR 228/11) ging es um
Verfügungen des Geschäftsführers vom Geschäfts-

Das Mediationsgesetz kommt!
– Sonderkonditionen für Mediations-Ausbildung –

Bereits im Januar dieses Jahres hat die Bundesregie-
rung einen Gesetzesentwurf zur Förderung der Me-
diation und anderer Verfahren außergerichtlicher
Konfliktbeilegung vorgelegt. Die ursprünglich für
den 20. 10. 2011 geplante zweite und dritte Lesung
wurde verschoben. Eins ist aber gewiss: Das Media-
tionsgesetz kommt! Das Gesetz dient immerhin auch
der Umsetzung der europäischen Mediationsrichtli-
nie, deren Frist am 20. 5. 2012 abläuft.

Aber auch unabhängig von diesem Gesetzgebungs-
verfahren rückt die Mediation immer mehr in das Be-
wusstsein der Problembetroffenen, die längst nicht
immer eine originär anwaltliche Problembearbeitung
wünschen. Namentlich für Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer besteht hier neues Marktpotential.Auf-
grund der wirtschaftlichenVorkenntnisse und der zu-
meist langjährigen Beziehung zu seinem Mandanten
sowie der daraus resultierenden Vertrauensstellung
ist der Steuerberater „für die Durchführung von Wirt-
schaftsmediationen in besonderem Maße prädesti-
niert“, so die BStBK.

Die Centrale für Mediation – ebenfalls zugehörig zur
Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt – räumt den Cen-
trale-Mitgliedern auch 2012 Sonderkonditionen für
die Intensiv-Ausbildung Mediatior/in CfM ein. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Pro-
spekt. WeitergehendeAuskunft zum Seminarangebot
der Centrale für Mediation erhalten Sie unter 02 21 9
37 38-8 21 (Beate Ortmann) sowie unter www.cen-
trale-fuer-mediation.de.
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konto der GmbH mit Zustimmung der Gesellschafter,
die jedoch unter Verstoß gegen Gesellschaftsrecht die
wirtschaftliche Existenz der Gesellschaft gefährde-
ten, nämlich durch Beeinträchtigung des Stammkapi-
tals entgegen § 30 GmbHG, durch Herbeiführung
oder Vertiefung einer Überschuldung oder durch Ge-
fährdung der Liquidität. Der BGH sah ein Insolvenz-
delikt nach §§ 283 ff., 14 Abs. 3 StGB als erfüllt an.

– Im Verfahren v. 15. 9. 2011 (3 StR 118/11) hatte der
Geschäftsführer Waren unter Wert verkauft und die
Bezahlung über LZB-Schecks an den durch Global-
zession gesicherten Hausbanken vorbei auf andere
Bankkonten veranlasst. Von diesen Konten veranlas-
ste er Zahlungen von 2 Mio. Euro zu seinen Gunsten.
Hier sah der BGH ebenfalls die Strafbarkeit nach
§§ 266, 283 StGB auch dann als erfüllt an, wenn der
Geschäftsführer Gesellschaftsvermögen beiseite-
schafft und dabei nicht im Interesse der Gesellschaft
handelt.

Der BGH hat seine Rechtsprechung geändert. Die bei-
den Entscheidungen stellen eine Neuorientierung der
strafrechtlichen Beurteilung der Geschäftsführerhand-
lungen dar, da sie die sog. „Interessentheorie“ bisher da-
nach differenzierte, ob der Geschäftsführer ausschließ-
lich eigennützig handelte (§ 266 StGB) oder im Interesse
des Geschäftsherrn (§ 283 StGB). Ein Geschäftsführer
war bisher nicht nach § 283 StGB strafbar, obwohl er die
Insolvenz gezielt herbeigeführt hat. Die insoweit mögli-
chen Strafbarkeitslücken werden künftig dadurch ver-
mieden, dass der BGH im Interesse des Gläubiger-
schutzes für die Zurechnung der Schuldnereigenschaft
i. S. d. § 14 StGB maßgeblich daran anknüpft, ob der Ver-
treter im Geschäftskreis des Vertretenen tätig geworden
ist. Dies wird bei rechtsgeschäftlichem Handeln zu beja-
hen sein, wenn der Vertreter entweder im Namen des Ver-
tretenen auftritt oder letzteren wegen der bestehenden
Vertretungsmacht jedenfalls im Außenverhältnis die
Rechtswirkungen des Geschäfts unmittelbar treffen.

Hinweis: Die strafrechtliche Beurteilung von Geschäfts-
führerhandlungen in der Krise wird sich damit erheblich
verschärfen.

Umsatzsteuer bei Reihengeschäften

Der BFH hat mit Urteil v. 11. 8. 2011 (V R 3/10, DB 2011,
2354) die Frage behandelt, wie bei einem Reihengeschäft
(§ 3 Abs. 6 Satz 5 UStG) mit zwei Lieferungen und drei
Beteiligten die erste Lieferung zu beurteilen ist, wenn der
Abnehmer einen Abholer (Spediteur) beauftragte. Frag-
lich war die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen
Lieferung nach § 6a UStG. Die Entscheidung des BFH
wird als „Meilenstein im Kampf gegen verfehlte Verwal-
tungsauffassung“ bezeichnet (Vobbe/Winter, DStR 2011,
2135).

Der Sachverhalt der Entscheidung stellte sich wie folgt
dar:

K hatte die Abholung veranlasst, X war allerdings intern
in die Abholung eingebunden und hatte die Kosten ge-
tragen.

Schließen bei einem sog. Reihengeschäft mehrere Unter-
nehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte ab
und gelangt der Gegenstand bei der Beförderung oder
Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den
letzten Abnehmer, ist die Beförderung oder Versendung
des Gegenstands gemäß § 3 Abs. 6 Satz 5 UStG nur einer
der Lieferungen zuzuordnen. Es kommt hiernach zu zwei
aufeinanderfolgenden Lieferungen desselben Gegen-
standes, wobei die Versendung oder Beförderung nur ei-
ner der beiden Lieferungen zugeordnet werden kann.
Maßgeblich ist hiernach der Ort des Beginns der Versen-
dung. Abschn. 3.14 Abs. 8 Satz 2 UStAE geht davon aus,
dass die Beförderung oder Versendung der Lieferung des
letzten Lieferers zuzuordnen ist, wenn dieser eingebun-
den ist. Letztlich wurde die Zuordnung vereinfacht dar-
aus abgeleitet, wer die Frachtrechnung zu bezahlen hat.
Das Finanzgericht bestätigte in Übereinstimmung mit der
Auffassung der Betriebsprüfung eine im Inland steuer-
bare ruhende Lieferung nach § 3Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG,
da X die Kosten der Abholung getragen hatte.

Der BFH verdeutlichte, dass es auf die formaleAbholung
ankommt, so dass § 3 Abs. 6 Satz 6 Halbs. 1 UStG erfüllt
ist, auch wenn der Zweiterwerber an der Beförderung be-
teiligt ist (vgl. EuGH v. 16. 12. 2010 – Rs. C 430/09 – Eu-
ro Tyre Holding, BFH/NV 2011, 397, Rz. 41). Entschei-
dend ist hiernach, ob die Veranlassung der Abholung (in
Form einer „Absichtsbekundung“ oder „Verpflichtungs-
erklärung“) dem Ersterwerber zuzurechnen ist. Wenn der
Ersterwerber dem ersten Lieferer den Weiterverkauf be-
reits mitteilt, greift hingegen § 3 Abs. 6 Satz 6 Halbs. 2
UStG.

Hinweis: Nach den Grundsätzen des BFH hat künftig der
Ersterwerber im Fall des Weiterverkaufs die Möglich-
keit, durch Mitteilung oder Verschweigen dieser Tatsache
die Beförderung oder Versendung der Lieferung an sich
oder seiner eigenen Lieferung zuzuordnen. Entsprechend
werden künftig die Verweise auf Handelsklauseln (Inco-
terms) in Abschn. 3.14 UStAE durch vereinfachte Be-
stätigungen ersetzt werden (so Vobbe/Winter, DStR 2011,
2135).

K beauftragt Abholung, X ist beteiligt

Lieferung

Warenbewegung

Abnehmer

K (ESP)

Warenempfänger

X (FR)

Lieferant

(DE)
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Weitere Kurzinformationen

Steuerfolgen eines privaten
Veräußerungsgeschäftes bei zeitweiser
Zuordnung zum Betriebsvermögen

Der BFH hat mit Urteil v. 23. 8. 2011 (IX R 66/10) die
Frage beantwortet, ob ein privates Veräußerungsgeschäft
bei einem Grundstück auch dann die gesamte Wertstei-
gerung umfasst, wenn das Grundstück zeitweise in einem
Betriebsvermögen gehalten wurde. Die Entscheidung
verdeutlicht, dass eine Einlage in das Betriebsvermögen
eines Einzelunternehmers wie auch die Entnahme man-
gels Rechtsträgerwechsel keine Veräußerung darstellt.
Die Zielsetzung des § 23 EStG ist darauf gerichtet, alle
Wertveränderungen zwischen der tatsächlichenAnschaf-
fung und der tatsächlichen Veräußerung zu erfassen. Die
Anschaffungsfiktion des § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG und die
Veräußerungsfiktion des § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG
sind nur Ausprägungen dieser Intention. Der Veräuße-
rungsgewinn ist nach dem BFH daher wie folgt zu er-
mitteln:

Veräußerungspreis
- abzgl. Anschaffungskosten und weiterer

Herstellungskosten
- zzgl. Absetzung für Abnutzung
- zzgl. Teilwert der Einlage
- abzgl. Teilwert der Entnahme
= Veräußerungsgewinn

Die Berücksichtigung desTeilwertes der Einlage und Ent-
nahme dient der Berücksichtigung des im Betriebsver-
mögen erfassten Gewinns.

Neues zur Entnahme

Der IV. Senat des BFH hat in einer Entscheidung v. 22. 9.
2011 (IV R 33/08, DB 2011, 2522) anlässlich einer Be-
urteilung der sog. „Überentnahmen“ nach § 4 Abs. 4a
EStG im Rahmen einer mitunternehmerischen Betriebs-
aufspaltung grundsätzliche Erwägungen zu den Anfor-
derungen an eine Entnahme entwickelt. Der Begriff der
Entnahme unterliegt einer „betriebsübergreifenden Be-
trachtung“ und der finale Entnahmebegriff grenzt Ver-
mögensbewegungen zwischen zwei Betriebsvermögen
aus dem Begriff der Entnahme aus, und zwar auch dann,
wenn der Vermögenstransfer nach § 6 Abs. 5 EStG zum
Buchwert erfolgt. Nur für § 4Abs. 4a EStG sieht der BFH
die Notwendigkeit, aufgrund der betriebsbezogenen Be-
trachtungsweise den Begriff der Entnahme und Einlage
zu modifizieren.Auch hier ist jedoch eine Entnahme aus-
zuschließen, soweit der Rechtsnachfolger nach § 6 Abs. 3
EStG in die Rechtsstellung des Rechtsvorgängers einge-
treten ist.

Hinweis: Interessant sind die Erwägungen zu der Bilan-
zierungskonkurrenz bei einer mitunternehmerischen Be-
triebsaufspaltung. Die verpachteten wesentlichen Wirt-

Ihre mitgliedereigene Datenbank

Heute schon
in Ihrer

Datenbank
gewesen?

www.centrale.de

Zugang für alle Centrale-Mitglieder.
Kostenlos.

Recherche, die sich lohnt!

Das ist drin für Sie:

• Kompletter Inhalt des GmbH-Handbuchs mit
über 6.000 Seiten

• Aktuelle Ausgaben und Archiv der Zeitschriften
GmbH-Rundschau und GmbH-Steuer-Berater

• Über 4.000 Aufsätze aus der GmbH-Rundschau
und dem GmbH-Steuer-Berater

• Über 8.700 Entscheidungen zum GmbH- und
KSt-Recht

• Weit über 1.100 Verwaltungsanweisungen

• ABC mit etwa 120 typischen Beratungs-Sach-
verhalten für den schnellen Einstieg, von exzel-
lenten Experten praxisorientiert aufbereitet

• Über 200 Musterverträge und Formulare für je-
den Sachverhalt im Leben einer GmbH

Passwort vergessen? Zugangsdaten verlegt? Sonst
noch Fragen zu Ihrer Datenbank?

Fragen Sie. Frau Hantke hilft Ihnen schnell und
unbürokratisch weiter. Tel.: (02 21) 9 37 38-5 71 ·
E-Mail: centrale@otto-schmidt.de
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Das Thema des Monats

schaftsgüter erfüllen sowohl die Voraussetzungen für
Sonderbetriebsvermögen (der Betriebspersonengesell-
schaft) als auch von Betriebsvermögen (der Besitzperso-
nengesellschaft). Da die Subsidiaritätsthese zumVorrang
des Betriebsvermögens führt, liegt zugleich sog. „laten-
tes Sonderbetriebsvermögen“ vor, das für die Zeit der
Betriebsaufspaltung suspendiert ist und bei Beendigung
der Betriebsaufspaltung wieder auflebt. Eine Entnahme
kommt insoweit nicht in Betracht.

Umsatzsteuer beim (echten) Factoring

Der EuGH hat in dem Verfahren „GFKL Financial Ser-
vices AG“ v. 27. 10. 2011 – Rs. C-93/10 die Frage beant-
wortet, ob die Differenz zwischen dem Kaufpreis von
Forderungen (= wirtschaftlicher Wert) und deren Einzie-
hungsbetrag umsatzsteuerpflichtig ist. Der Schlussantrag
des Generalanwaltes Jääskinen v. 14. 7. 2011 differen-
zierte noch, indem er zwar einen Zusammenhang zwi-
schen der Leistung und dem empfangenen Entgelt ver-
neinte, dennoch aber hilfsweise die Differenz zwischen
dem Kaufpreis der Forderung und dem Einziehungsbe-
trag als steuerpflichtiges Entgelt qualifizierte. Der EuGH
hat die Frage nunmehr eindeutig beantwortet. Die Ein-
ziehung einer gekauften zahlungsgestörten Forderung
stellt keine Dienstleistung im Sinne der MwStSystRL
dar. Daher kann ein Mehrerlös gegenüber dem Kaufpreis
der Forderung auch kein Entgelt sein. Entscheidend ist,
ob der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Übertragung der For-
derung deren wirtschaftlichen Wert zutreffend wider-
spiegelt und damit der Forderungskauf im Vordergrund
steht.

Bedeutsam ist, dass der Generalanwalt ausdrücklich auf
die Parallelbetrachtung zu der Ausgliederung zahlungs-
gestörter Forderungen auf sog. „Bad Banks“ Bezug
nimmt (Schlussantrag v. 14. 7. 2011, Rz. 65).

Hinweis: Das Urteil ist zu einem Forderungskauf (ech-
tes Factoring) ergangen, bei dem das Ausfallrisiko re-
gresslos vom Forderungskäufer übernommen wurde.Von
wesentlicher Bedeutung war der „wahre wirtschaftliche
Wert der Forderungen“; der Forderungskäufer hatte kei-
ne weitere Dienstleistung zu erbringen (Abgrenzung zu
EuGH v. 26. 6. 2003 – Rs. C-305/01 – MKG, BStBl. II
2004, 688). Die Vertragsgestaltung des Falles „MKG“
war auf eine gesonderte Factoringgebühr und eine Del-
krederegebühr (beide als %-Satz des Nennwertes der For-
derung) gerichtet. In dem Fall „GFKL“ war keine weite-
re Gegenleistung vereinbart oder Gebührenvereinbarung
getroffen. Der vorlegende V. Senat des BFH hatte in dem
Beschluss v. 10. 12. 2009 (V R 18/08, BStBl. II 2010, 654,
Rz. 44, noch diskutiert, ob es darauf ankommen kann,
wer den Forderungseinzug durchführt; bei dem Forde-
rungseinzug durch den Forderungsverkäufer (stille Zes-
sion) würde der Forderungskäufer insoweit keine Leis-
tung erbringen. Nach dem EuGH kommt es darauf nicht
an.

Die Regelung des Abschn. 2.4 Abs. 8 UStAE bedarf in-
soweit einer Korrektur.

Aktuelle Entwicklungen zur
Erbschaftsteuer

5 Stand der Gesetzesänderungen

Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 v. 1. 11. 2011
(BGBl. 2011, 2131) ist mit den Änderungen der verfah-
rensrechtlichen Feststellung in § 13a Abs. 1a ErbStG (ge-
sonderte Feststellung der Ausgangslohnsumme) und
§ 13b Abs. 2a ErbStG (gesonderte Feststellung des Ver-
waltungsvermögens und des jungen Verwaltungsvermö-
gens) in Kraft getreten.

Die Einführung des § 7 Abs. 8 ErbStG i. d. F. des Beitrei-
bungsrichtlinienumsetzungsgesetzes (vgl. Mitglieder-
Rundbrief 11/2011) wurde in der 3. Lesung im Bundes-
tag angenommen (Beschlussempfehlung des Finanzaus-
schusses – BT-Drucks. 17/7469 v. 26.10.2011). Ende No-
vember 2011 soll der Bundesrat über den Gesetzesent-
wurf entscheiden.

5 Erbschaftsteuerrichtlinien 2011 – Entwurf

Das BMF hat mit dem Entwurf der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2011 die Ländererlasse v. 25. 6. 2009,
BStBl. I 2009, 713 sowie diverse weitere Erlasse (u.a. des
FinMin. Bayern v. 11. 8. 2010 – S 3812b1.1.- 1 St 34,
DStR 2010, 2134, v. 29. 10. 2010 – 34 - S 3715 - 0009 -
42 138/10 und des LfSt Bayern v. 10. 1. 2011 – S
3812b.1.1 - 1 St 34, DStR 2011, 413) zusammengefasst.
Zugleich wurden jedoch Änderungen und Ergänzungen
aufgenommen, die zu beachten sind. Neben den Beson-
derheiten einer Anpassung des ErbStG an aktuelle Ge-
setze (insbesondere an das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz v. 22. 12. 2009, BGBl. I 2009, 3950) wurden eini-
ge Abweichungen oder Neuregelungen getroffen. Auf-
grund des Umfangs und der Komplexität der Verwal-
tungsanweisungen können nur einigeAbweichungen von
den o.g. Erlassen heraus gestellt werden:

5 Weitergabeverpflichtung

– R E 13a.3 Abs. 2 Satz 6f.: Die Regelungen zu Weiter-
gabeverpflichtungen gelten auch bei zeitnaher Er-
bauseinandersetzung. Weitergabeverpflichtungen von
nicht begünstigtem Vermögen führen danach auch im
Zuge einer zeitnahen Erbauseinandersetzung dazu,

Beim unechten Factoring unterstützt hingegen der For-
derungskäufer den Forderungsverkäufer bei der Verwal-
tung der Forderung und der Vermeidung des vollständi-
gen Ausfalls oder einer Mindertilgung. Darin liegt eine
Leistung im Sinne der MwStSystRL (EuGH v. 26. 6. 2003
– Rs. C-305/01 – MKG, BStBl. II 2004, 688, Rz. 34).

Vgl. dazu auch Hessisches FG v. 26. 1. 2010 – 6 K
2933/07, EFG 2010, 907.



dass der nachfolgende Erwerber für den Erwerb des
begünstigten Vermögens so gestellt wird, als habe er
von Anfang an begünstigtes Vermögen erworben
(§ 13b Abs. 3 ErbStG).

– R E 13b.2: Weitergabeverpflichtungen führen zu ei-
nerVerschonung desAuflagenbegünstigten, nicht des
Auflagenbeschwerten.

5 Lohnsummenregelung

– R E 13a.4 Abs. 2 Satz 5: Für die Lohnsumme sind al-
le beschäftigten Arbeitnehmer unabhängig von ihrem
sozialversicherungsrechtlichen Status einzubeziehen.

– R E 13a.4 Abs. 4 Satz 3 f.: Altersvorsorge, die durch
Entgeltumwandlung vom Arbeitnehmer getragen
wird, ist einzubeziehen. Kurzarbeitergeld wird nicht
abgezogen.

– R E 13a.4 Abs. 6: Es wurden Sonderregelungen für
die Ermittlung der Ausgangslohnsumme bei Beteili-
gungen an Personengesellschaften geschaffen. Da-
nach sind die Lohnsummen auf die im Besteuerungs-
zeitpunkt zum Betrieb gehörenden mittelbaren und
unmittelbaren Beteiligungen stets anteilig einzube-
ziehen. Geregelt wurden auch die Änderungen bei
nur zeitanteiliger Beteiligung und bei Veränderungen
im Zeitablauf.

– R E 13.4 Abs. 7: Die ErbStR stellen ausdrücklich für
die Ausgangslohnsumme auf die Beteiligungen im
Besteuerungszeitpunkt ab. Für Beteiligungen an Per-
sonengesellschaften sind die Anteile im Gesamt-
handsvermögen und im Sonderbetriebsvermögen
stets zusammenzurechnen.

– R E 13.4 Abs. 8: Für die Ermittlung der Mindest-
lohnsumme sollen die Regelungen der Ausgangs-
lohnsumme entsprechend gelten.

– R E 13a.11 Satz 8: Die Mindestlohnsumme erstreckt
sich auch auf das reinvestierte begünstigungsfähige
Vermögen.

5 Behaltensregelung

– R E 13a.7 Abs. 1 Satz 2: Anstelle der Fiktion der Ver-
äußerungstatbestände wurde die Aufgabe des Betrie-
bes,Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils alsVer-
stoß gegen die Behaltensregelung qualifiziert.

– R E 13a.10: Die Finanzverwaltung hat klargestellt,
dass die Bestellung eines Nießbrauchs, eines Pfand-
rechts oder die Vereinigung aller Anteile bei beim
letzten Poolgesellschafter einer Poolgemeinschaft kei-
nen Verstoß gegen die Behaltensregelung beinhaltet.
Die Übertragungen der in einem Poolvertrag gebun-
denen Anteile an Dritte, die Aufhebung des Poolver-
trages nach dem Besteuerungszeitpunkt sowie dasAb-
sinken der Poolbeteiligung unter 25% sind schädlich.

5 Verschonungabschlag, begünstigtes Vermögen

– R E 13a.14: Die ErbStR stellen klar, dass Familien-
stiftungen im Zuge der Errichtung oder bei Anfall der
Erbersatzsteuer der Verschonungsabschlag gewährt
wird.
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Unser Literatur-Tipp

Ersparen Sie sich die zeitaufwändige Suche nach
rechtssicheren Formulierungen.

Wurm/Wagner/Zartmann

Das Rechtsformularbuch
16. Auflage, 2.500 Seiten

Über 1000 erprobte und bewährte Formulare aus den
gestaltungsträchtigsten Rechtsbereichen wurden von
einem Team erfahrener Beratungspraktiker zusam-
mengestellt. Mit vorangestellten Erläuterungen, die
über die Inhalte eines einfachen Formularbuchs hin-
ausgehen, sowie Steuer- und Kostenhinweisen. Das
Knowhow der Autoren ist in Praxistipps und Check-
listen eingeflossen. Die beigefügte CD enthält alle
Muster zur sofortigen Weiterverarbeitung.

Vorteile
• Alle gestaltungsträchtigen Themen

• Über 1000 Muster, auch auf CD

• Mit Steuerfolgen und Kostenrecht

Topaktuell
• MoMiG, BilMoG, ARUG, VorstAG

• Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungs-
rechts, Erbbaurechtsgesetz, ErbStRG

• FamFG, Versorgungsausgleichsgesetz

• Änderung des WEG

• Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkredit-
richtlinie

• PreisklauselG

• Vergabeverordnung 2010

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht.
Bitte ankreuzen, stempeln und faxen an:
02 21 / 9 37 38-943

2 Wurm/Wagner/Zartmann, Das Rechtsformular-
buch – 16. Auflage, 2.500 Seiten. Lexikonfor-
mat, gebunden, 139,– €.
ISBN 978-3-504-07009-0.

Meine Kundennummer:

Datum Unterschrift

Stempel



Mitglieder-Rundbrief 12/2011
6

– R E 13b.1 und 13b.2: Es wird klargestellt, welche Be-
günstigungsfälle schenkungs- oder erbschaftsteuer-
relevanter Erwerbe in Betracht kommen. Einbezogen
werden nach Abs. 2 auch gesellschaftsrechtliche
Übergänge.

– R E 13b.2 Abs. 2: Die Finanzverwaltung bestätigt die
Anwendung der Verschonungsregelung in den Fällen
sog. „mittelbarer Schenkung“.

– R E 13b.4 Abs. 1 Satz 2: Es wird klargestellt, dass es
auf die ertragsteuerliche Beurteilung als land- und
forstwirtschaftliches Betriebsvermögen nicht an-
kommt; maßgeblich ist das BewG.

– R E 13b.5 Abs. 3 Satz 9: Die Begünstigung der zum
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Anteile an ei-
ner Kapitalgesellschaft wurde klargestellt.

– R E 13b.5 Abs. 4 Satz 4: Ausländisches Betriebsver-
mögen in Drittstaaten ist begünstigt, wenn es als Be-
teiligung an einer Personengesellschaft oder Anteile
an einer Kapitalgesellschaft Teil einer wirtschaftli-
chen Einheit des Betriebsvermögens im Inland oder
EU/EWR ist.

– R E 13b.6 Abs. 1 Satz 2: Die Finanzverwaltung stellt
klar, dass einbringungsgeborene Anteile nicht un-
mittelbar begünstigt sind, so dass die Voraussetzung
der Mindestbeteiligungshöhe greift; es wird klarge-
stellt, dass ein Bezugsrecht nicht begünstigt ist.

– R E 13b.13Abs. 3f.: Für Wohnungsunternehmen wer-
den Kriterien für die Beurteilung des Hauptzwecks
sowie die Beziehungen zu dem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb in Fällen einer ausgelagerten Vermie-
tung und Verpachtung aufgestellt.

– R E 13b.15 Abs. 3–5: Die Finanzverwaltung gibt kon-
krete Vorgaben für die Berechnung der Mindestbe-
teiligungshöhe sowie für die Zurechnung zu einem
Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsunternehmen
oder eines Versicherungsunternehmen.

5 (Junges) Verwaltungsvermögen

– R E 13b.19 Abs. 3 Satz 2 f.: Junges Verwaltungsver-
mögen, das mit dem Gesamthandsvermögen einer
Personengesellschaft übertragen wird, wird nach dem
Gewinnverteilungsschlüssel des jeweiligen Gesell-
schafters zugerechnet; die im übertragenen Sonder-
betriebsvermögen enthaltenen Wirtschaftsgüter wer-
den hinzugerechnet.

– R E 13b.19 Abs. 3 Satz 4: Die Ermittlung des Anteils
nicht begünstigungsfähigen Verwaltungsvermögens
richtet sich nach dem gemeinen Wert des Vermögens
der Kapitalgesellschaft.

– R E 13b.19 Abs. 4 Satz 2 f.: Die Finanzverwaltung
stellt klar, dass die Beteiligungsquote maßgeblich ist.
Wenn die Anteile selbst bereits Verwaltungsvermö-
gen darstellen, wird das junge Verwaltungsvermögen
dieser Anteile nicht noch zusätzlich berücksichtigt.

– R E 13b.20 Satz 2: Ein Ansatz von negativem Ver-
waltungsvermögen scheidet aus.

– Nicht aufgenommen: Die Qualifikation der Sichtein-
lagen, Sparanlagen, Festgeldkonten sowie Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen und Forderun-
gen an verbundene Unternehmen wurde von H 32 der

gleichlautenden Erlasse vom 25.6.2009 (BStBl. I
2009, 713) nicht ausdrücklich übernommen.

5 Poolvereinbarung

– R E 13b.6 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4: Die Regelung betrifft
zum einen die Einbeziehung der Unterbeteiligten;
zum anderen werden die Anforderungen an die ein-
heitliche Verfügung dargelegt.

– R E 13b.6 Abs. 5 Satz 1: Die Finanzverwaltung stellt
klar, dass ein Poolvertrag die vorhandenen Stimm-
rechte erfasst; daher sind stimmrechtslose Anteile,
die auch bei einer GmbH möglich sind, nicht einzu-
beziehen.

– R E 13b.6 Abs. 5 Satz 10: Die einheitliche Stimm-
rechtsausübung kann zeitgleich zu dem Beschlus-
spunkt der Gesellschafterversammlung erfolgen,
wenn eine entsprechende Dokumentation (= Proto-
kollierung) vorgelegt werden kann.

– R E 13b.7 Abs. 3: Die Vorgabe der einheitlichen Fest-
stellung wurde durch § 13b Abs. 2a ErbStG i.d.F. des
Steuervereinfachungsgesetzes v. 1.11.2011, BGBl. I
2011, 2131, anzuwenden auf Erwerbe nach dem
30.6.2011 (§ 37 Abs. 6 ErbStG), neu geregelt.

– R E 13b.15Abs. 1 Satz 3: Die Aufhebung einer Pool-
vereinbarung nach dem Besteuerungszeitpunkt be-
deutet nicht, dass die bis dahin gepoolten Anteile
rückwirkend zu Verwaltungsvermögen werden.

5 Beschluss des BFH vom 5. 10. 2011 – II R 9/11

Der BFH hat ein Verfahren zur Gleichstellung der Steu-
erklassen zum Anlass genommen, das BMF hinsichtlich
grundsätzlicher Anmerkungen zum aktuellen Erb-
schaftsteuerrecht zum Verfahrensbeitritt aufzufordern.
Der II. Senat hat allgemeine verfassungsrechtliche Be-
denken wegen eines Verstoßes gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), da die Orientierung
der §§ 13a, 13b ErbStG an den Prinzipien der finanziel-
len Leistungsfähigkeit und die Folgerichtigkeit zweifel-
haft sei.

Hinweis: Der BFH betont zunächst die erheblichen Ge-
staltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Erbschafts-
oder Schenkungsteuer.

– Gewerblich geprägte Personengesellschaften kön-
nen zur Einlage von Vermögen genutzt werden, wenn
das eingelegteVermögen Betriebsvermögen wird, oh-
ne die Qualifikation als Verwaltungsvermögen zu er-
füllen.

– Sichteinlagen, Sparanlagen, Festgeldkonten sowie
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
Forderungen an verbundene Unternehmen sind
nach Verwaltungsauffassung kein Verwaltungsver-
mögen, werden aber als Bestandteil des Betriebsver-
mögens begünstigt.

– Schwestergesellschaften können für – nicht begün-
stigtes – Grundvermögen, Wertpapiere, Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften unter 25 % in eine
GmbH (1) eingelegt werden. Die GmbH (1) verkauft
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Das Urteil des Monats

Geltung des § 37b EStG bei Auslands-
bezug

Das FG Düsseldorf hat mit Urteil v. 6. 10. 2011 – 8 K
4098/10 L zu der Frage Stellung genommen, ob Sachzu-
wendungen dem pauschalierten Lohnsteuerabzug von
30 % zugänglich sind, soweitArbeitnehmer ausländischer
Tochtergesellschaften einbezogen werden.

Sachzuwendungen als Planungsinstrument: § 37b
EStG eröffnet seit 2007 die Möglichkeit, betrieblich ver-
anlasste Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin ver-
einbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden,
und Geschenke i. S. d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG, die
nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz von
30 % erheben. Das BMF hat mit Schreiben v. 29. 4. 2008
(IV B 2 - S 2297 - b/07/0001, BStBl. I 2008, 566) zu den
Einzelheiten der Pauschalierung Stellung genommen. In
der Praxis relevant ist vor allem die Frage, ob zusätzlich

ihr Vermögen zum Steuerwert unter Stundung des
Kaufpreises an eine GmbH (2), so hat die GmbH (2)
wegen der Kaufpreisverpflichtung keinen Wert,
während die GmbH (1) lediglich eine Kaufpreisfor-
derung ausweist, die der Optionsverschonung zu-
gänglich ist.

– Betriebsaufspaltung zur Nutzung der Mindestar-
beitnehmerzahl von 20, indem die Besitzgesellschaft
weniger als 20 Mitarbeiter hat und die Betriebsge-
sellschaft hat keinen oder einen nur geringen Steuer-
wert. Für Schwestergesellschaften enthält das ErbStG
keine Zurechnungstatbestände.

Zeitplan: Der Bundesminister der Finanzen wurde im
Rahmen des Beitritts aufgefordert, praktische Erfahrun-
gen im Besteuerungsverfahren sowie Anträge auf ver-
bindliche Auskünfte zu den aufgezeigten Gestaltungs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Nach Vorliegen dieser Infor-
mationen wird über die Frage einer Aussetzung des Ver-
fahrens und der Vorlage an das BVerfG entschieden. Die
verfassungsrechtliche Beurteilung des geltenden ErbStG
liegt in der ausschließlichen Verwerfungskompetenz des
BVerfG.

5 Finanzgerichte

Das FG Baden-Württemberg v. 25. 5. 2011 – 7 K 1475/09
hat sich mit der schenkungsteuerlichen Beurteilung eines
Verzichtes auf Mehrheitsstimmrechte eines GmbH-Ge-
sellschafters befasst. Unzweifelhaft begründet ein
Stimmrechtszuwachs eine Erhöhung des Wertes der An-
teile; dennoch liegt keine erbschaftsteuerlich relevante
Bereicherung vor. Die Stimmkraft des Geschäftsanteils
folgt aus der Mitgliedschaft selbst und ergibt sich nicht
aus einem substanziellenVermögenstransfer. Das Stimm-
recht ist an den Gesellschaftsanteil gebunden und nicht
selbständig übertragbar (sog. „Abspaltungsverbot“).

zu der vereinbarten Leistung gewährte Tantiemen als
Sachzuwendungen geleistet werden können. Die Sach-
zuwendungen können auch im Konzern gewährt werden
(BMF v. 29. 4. 2008 – IV B 2 - S 2297 - b/07/0001,
BStBl. I 2008, 566, Tz. 23). Zudem kann die Gestaltung
nach § 37b EStG durch eine Anrufungsauskunft nach §
42e EStG abgesichert werden (BMF v. 29.4.2008 – IV B
2 - S 2297 - b/07/0001, BStBl. I 2008, 566, Tz. 37).

Einbeziehung ausländischer Arbeitnehmer: In dem
Urteilsfall waren ausländische – also in Deutschland
nicht steuerpflichtige – Arbeitnehmer an einer Veranstal-
tung beteiligt. Fraglich war daher, ob § 37b EStG eine im
Gesetz nicht vorgesehene Steuerpflicht schaffen kann
und über die freiwillige Nutzung der Pauschalierung auch
eine Festsetzung durch die steuerliche Betriebsprüfung
im Wege eines Nachforderungsbescheides zulässig ist.

Keine Pauschalierung ohne Steuerpflicht: Das Fi-
nanzgericht verdeutlichte, dass § 37b EStG nicht zur An-
wendung kommen kann, wenn es an einer steuerpflichti-
gen Einnahme fehlt, für die Deutschland ein Besteue-
rungsrecht hat. Die Pauschalierungsmöglichkeit wurde
geschaffen, um die Einkommensteuer des Empfängers
pauschal durch den Zuwendenden zu erheben. Eine sol-
che Erhebung für den Zuwendungsempfänger setzt
denklogisch dessen steuerlich zu erfassende Einnahmen
voraus. Einen weiteren Vereinfachungszweck der Steuer-
erhebung verfolgt § 37b EStG nicht.

Grenzen der Einheitlichkeit: Die nach § 37 Abs. 1
Satz 1 EStG gebotene Einheitlichkeit findet ihre Grenze
dort, wo es bereits an den gesetzlichen Voraussetzungen
für eine entsprechenden Umsetzung einheitlicher Be-
steuerungsgrundsätze (hier: Steuerpflicht der Einnah-
men) scheitert.

Risiko der Doppelbesteuerung: Würde die Pauschalie-
rung anzusetzen sein, würde es zu einer Doppelbesteue-
rung kommen können. Mangels Abgeltungswirkung im
Ausland könnte eine deutsche Pauschalbesteuerung im
Inland eine Steuerpflicht im Ausland nicht verhindern
und somit das Risiko einer steuerlichen Doppelbelastung
begründen.
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